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AMT OEVERSEE 
Der Amtsvorsteher 
 

BEKANNTMACHUNG  

 

 
 

14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 
„Ortskern“ 

der Gemeinde Tarp 

 

 
für das Gebiet östlich der Bahnlinie „Neumünster-Flensburg“ westlich des „Stapelhol-
mer Weg“ ( Landesstraße 247 ) und südlich des Platzes am „Mühlenhof“ in der Ortsla-
ge Tarp der Gemeinde Tarp. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp hat in ihrer Sitzung am 23.06.2011 den 
Beschluss über die Aufstellung der 14. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 „Orts-
kern“ der Gemeinde Tarp gefasst und den Entwurf der 14. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 14 „Ortskern“ der Gemeinde Tarp gebilligt.  
 
Die Änderung des Bebauungsplanes wird im beschleunigten Verfahren (Bebauungs-
plan der Innenentwicklung - § 13a Baugesetzbuch) durchgeführt. 
 
Der Beschluss über die Aufstellung der 14. Änderung des Bebauungsplanes des Be-
bauungsplanes Nr. 14 „Ortskern“ wird hiermit nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch bekannt 
gemacht. Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch wird nicht durchge-
führt. 
 
Die Gemeinde Tarp lädt hiermit zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit an der Pla-
nung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch am 
 

Montag, den 04. Juli 2011 um 16.00 Uhr 
in den Sitzungssaal der Amtsverwaltung Oeversee in Tarp, 

Tornschauer Straße 3-5. 
ein. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wird die Öffentlichkeit über die Planung unter-
richtet. Ihr wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung der Planung gegeben. 
 
Die Lage des räumlichen Geltungsbereiches der 14. Änderung des Bebauungsplanes 
des Bebauungsplanes Nr. 14 „Ortskern“ ist in dem als Anlage beigefügten Übersichts-
plan dargestellt. 
 
Tarp, den 23. Juni 2011 
 
Im Auftrage 
gez. 
Rudolph 
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AMT OEVERSEE 
Der Amtsvorsteher 
 

 
BEKANNTMACHUNG  

 

 
Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Oeversee in der Sitzung am 16.06.2011 gebillig-
te und zur Auslegung bestimmte Entwurf des 
 

 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 

„Solarfelder Barderup“ 
der Gemeinde Oeversee 

 

 
für die Bereiche  
 

im Ortsteil Barderup 
 

 Teilbereich 1: 
Nördlich dem Siedlungsbereich von Barderup-Dorf, westlich der Kreisstraße 85, 
südlich der Gemeindegrenze nach Handewitt und mit einer Ausdehnung von bis 
zu ca. 240 m westlich der Kreisstraße 85; 
 
Teilbereich 3: 
Nördlich „Över de Brüchen“, westlich der Autobahn, ca. 150 m südlich von Barde-
rup-Nord und östlich der Straße „Barderup-Nord“; 
 
Teilbereich 4: 
Nördlich „Am Oeverseering“, westlich der Autobahn, südlich „Över de Brüchen“ 
und östlich der Bahn; 
 
Teilbereich 5: 
Nördlich „An der Bahn“, westlich der Bahn, südlich in einem Abstand von ca. 600 
m südlich der Grundstücke „Bahnhofstraße“ 2 bis 6 und östlich „Tarper Straße“; 
 
Teilbereich 6: 
Nördlich dem Vorfluter 9, westlich „Barderup-Petersholm“, südlich Vorfluter 9a und 
östlich der Autobahn; 
 
Teilbereich 7: 
Nördlich „Am Oeverseering“, westlich „Am Oeverseering“ 6 und Forellenteich, süd-
lich in einem Abstand von ca 150 m südlich dem Siedlungsbereich Barderup-Ost, 
östlich der Autobahn. 
 

 
und die Begründung liegen nach 13 Abs. 2 Nr.3 Baugesetzbuch i. V. m. § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch vom 
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04.07.2011 bis zum 04.08.2011 

in der Amtsverwaltung Oeversee in Tarp, Tornschauer Str. 3 - 5, Zimmer 25, während folgen-
der Zeiten: montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags von 15.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr öffentlich aus. 
 

Während dieser Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 
einsehen und Anregungen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten der Amtsverwal-
tung zur Niederschrift in der Amtsverwaltung abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für 
die Rechtmäßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist. Einwendungen, die im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung unzu-
lässig. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Entwurfes des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 18 „Solar-
felder Barderup“ ist in dem als Anlage beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 
 
 
Tarp, den 23. Juni 2011 
 
Im Auftrage 
gez. 
Rudolph 
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AMT OEVERSEE 
Der Amtsvorsteher 

 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

 
Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Oeversee in der Sitzung am 16.06.2011 
gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der  
 

 
5. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Gemeinde Oeversee 
 
 
für die Bereiche 
 

1. im Ortsteil Barderup 
 
 

 Teilbereich 1: 
Nördlich dem Siedlungsbereich von Barderup-Dorf, westlich der Kreisstraße 85, 
südlich der Gemeindegrenze nach Handewitt und mit einer Ausdehnung von bis zu 
ca. 240 m westlich der Kreisstraße 85; 
 
Teilbereich 3: 
Nördlich „Över de Brüchen“, westlich der Autobahn, ca. 150 m südlich von Barde-
rup-Nord und östlich der Straße „Barderup-Nord“; 
 
Teilbereich 4: 
Nördlich „Am Oeverseering“, westlich der Autobahn, südlich „Över de Brüchen“ und 
östlich der Bahn; 
 
Teilbereich 5: 
Nördlich „An der Bahn“, westlich der Bahn, südlich in einem Abstand von ca. 600 m 
südlich der Grundstücke „Bahnhofstraße“ 2 bis 6 und östlich „Tarper Straße“; 
 
Teilbereich 6: 
Nördlich dem Vorfluter 9, westlich „Barderup-Petersholm“, südlich Vorfluter 9a und 
östlich der Autobahn; 
 
Teilbereich 7: 
Nördlich „Am Oeverseering“, westlich „Am Oeverseering“ 6 und Forellenteich, süd-
lich in einem Abstand von ca 150 m südlich dem Siedlungsbereich Barderup-Ost, 
östlich der Autobahn. 
 
Es ist die Ausweisung von Sonderbauflächen „Solar“ vorgesehen. 
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2. im Ortsteil Oeversee: 
nördlich "Krokamp" und nördlich davon in einer Tiefe von ca. 140 m, östlich der "Bun-
desstraße" (L 317) und östlich davon in einer Tiefe von ca. 60 m. 
 
Es ist die Ausweisung von Gewerbeflächen vorgesehen. 

 
sowie der Entwurf der Begründung dazu liegen nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch vom 
 

04. Juli 2011     bis zum   04. August 2011 

 

in der Amtsverwaltung Oeversee in Tarp, Tornschauer Str. 3 - 5, Zimmer 25, während fol-
gender Zeiten: montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und donnerstags von 15.00 
Uhr bis 18.00 Uhr öffentlich aus. 
 
Während dieser Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunter-
lagen einsehen und Stellungnahmen hierzu schriftlich oder während der Öffnungszeiten 
der Amtsverwaltung zur Niederschrift in der Amtsverwaltung abgeben. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Änderung des 
Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bau-
leitplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemein-
de Oeversee ist in den als Anlage beigefügten Übersichtsplänen dargestellt. 
 
Umweltbezogene Stellungnahmen liegen nicht vor. 
 
Es sind folgende umweltbezogene Informationen verfügbar: 

- Landschaftsplan der Gemeinde Oeversee sowie Landschaftsplan der ehemaligen 
Gemeinde Sankelmark. 

Diese Informationen liegen ebenfalls zur Einsichtnahme aus. 
 
Tarp, den 23.06.2011 
 
 
Im Auftrage 

gez.   (LS) 

Rudolph 
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